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SICHERHEITSPOLITIK

Internationale militärische Einsätze mit humanitären Zielsetzungen

Kernaufgabe des Militärs ist die Gewährleistung von Sicherheit -
Grundvoraussetzung für jede zivile Hilfe an die Bedürftigen. Ohne militärische
Einsätze können zudem grosse humanitäre Notlagen oft nicht bewältigt
werden. Selbst solche militärische Hilfeleistungen werden aber kritisiert
oder gar abgelehnt. Die Regelung zivil-militärischer Beziehungen in
humanitären Notlagen ist somit von zentraler Bedeutung. Entsprechende
Richtlinien bestehen bereits. Wie die Beziehungen in derWiederaufbau-
und Entwicklungsphase sein sollen, bedarf der Klärung.

Giancarlo Buletti

Fakten

Internationale militärische Einsätze mit
humanitären Zielsetzungen sind heute
vermehrt üblich. So haben in Afghanistan oder
Irak operierende, internationale militärische

Kräfte einerseits militärische Aufgaben
zu erfüllen. Andrerseits sind diese mit
genuin zivilen Tätigkeiten betraut, indem sie

entweder direkte Hilfe an die Not leidende
Bevölkerung leisten und/oder indirekte
Hilfe durch Unterstützung humanitärer
oder entwicklungspolitischer Organisationen.'

Derartige militärische Hilfeleistung ist
umstritten. Insbesondere europäische
Nicht-Regierungsorganisationen kritisieren

es, wenn militärische und zivile Akteure,

namentlich auch die humanitären, einer
Gesamtstrategie unterworfen und möglichst

in eine integrierte Struktur
eingebunden werden.

Die Diskussion ist durch den vom
UNO-Generalsekretariat initiierten
Brahimi-Bericht2 intensiviert worden. Danach
sind Friedensmissionen komplexe Aufgaben,

die weit über rein militärische Ansätze
hinausgehen. Um sie bei der Planung und

1 In Afghanistan sind zwei multinationale Militar-
operationen im Gange: a) die US-geführte, selbstman-
datierte Operation «Endunng Freedom» mit dem
Mandat der Ausschaltung von Osama bin Laden bzw.

seiner Helfer in Afghanistan und der Hilfeleistung an
die zivile Bevölkerung sowie b) die UNO-autorisier-
te NATO/ISAF(lnternational Security Assistance

Force)-Operation mit dem Mandat, die afghanische
Regierung bei der Gewährleistung von Sicherheit
und beim Wiederaufbau zu unterstützen (UN-Resolutionen

1386,1413 und 1444).
Im Irak: US-gefiihrte, selbstinandatierte Operation
zum Sturz des Regimes von Saddam Hussein und

Unterdrückung von aufständischen Gruppierungen in
Irak.

2 UN report of the panel on UN Peace Operations,
A/55/305-S/2000/809.

'S.6 in «A Human Security Doctrine for Europe»,
The Barcelona Report of the study group on Europe's

Security Capabilities», 15 September 2004.
4 AJP-09, Civil-Military Cooperation Doctrine
s «Guidelines on the Use of Military and Civil

Defence Assets in Disaster Relief» (1994) und «Guide-
lines on the Use of Military and Civil Defence Assets

to Support United Nations Humanitarian Activities in
Complex Emergencies» (2003).

Durchführung zu unterstützen, werden
u. a. Integrated Mission Task Forces

(IMTFs) vorgeschlagen. Auch ein Bericht
an den HohenVertreter für die Aussen- und
Sicherheitspolitik der EU,J. Solana, zielt in
die gleiche Richtung: «A <Human Security
Response Force> composed of 15,000 men
and women of whom at least one third
would be civilian (police, human rights
monitors, development and humanitarian
specialists, etc. The Force would be

drawn ffom dedicated troops and civilian
capabilities...».3

Obwohl erwiesenermassen grosse
humanitäre Krisen ohne tatkräftige und
effiziente militärische Unterstützung nicht
bewältigt werden können, fordern vor allem
europäische humanitäre Kreise weit
gehend den Verzicht auf derartige Hilfeleistungen

in komplexen Notlagen. Die
humanitäre Hilfe würde sonst militarisiert, der
Zugang zu den Bedürftigen aufs Spiel

gesetzt und die Glaubwürdigkeit der
humanitären Akteure gefährdet.

In der Tat besteht im Gefolge des 11.

Septembers 2001 (Krieg gegen den Terror)
verstärkt das Risiko der Instrumentalisierung

der humanitären Hilfe für sicherheitspolitische

Ziele und dadurch der Missachtung

der humanitären Prinzipien.
Damit die humanitäre Hilfe funktionieren

kann, muss die Bevölkerung sie als

neutral, unparteilich und unabhängig
wahrnehmen. Werden die humanitären
Helfer beispielsweise als Teil der
Besatzungsmacht empfunden, riskieren sie - wie
im Irak — zum Ziel von politisch motivier¬

ten Angriffen und Attentaten zu werden.
Die Folge ist dann, dass die Hilfsorganisationen

das Land verlassen.
Es stellt sich somit die Frage, wie das

zivil-militärische Verhältnis in humanitären
Notlagen geregelt werden soll.

Regelungen

Massgebende internationale Organisationen,

wie die NATO und die UNO,
haben entsprechende Richtlinien erlassen.

Die NATO entwickelte ihre CIMIC-
Doktrin.4 Danach steht die zivil-militärische

Zusammenarbeit im Dienste
des militärischen Auftrages. Konkreter:
humanitäre Hilfeleistung durch das Militär
in einem instabilen Umfeld dient oft pri-
oritär dem Schutze der eigenen Truppe
(«force protection» und «to win hearts and

minds»).
Das UNO Department für

Friedenssicherung (DPKO) zielt mit seinen Richtlinien

teilweise in die gleiche Richtung.
Auch für die andere Betrachtungsweise

(zivil-militärische Zusammenarbeit
im Dienste des humanitären Auftrages)

bestehen Richtlinien. So sind im Rahmen

der UNO unter der Leitung des Büros

für die Koordination Humanitärer
Angelegenheiten (UN OCHA) Richdinien
über das Zusammenwirken beider Akteure
(CMCoord, Civil-Military Coordination)
in Naturkatastrophen und für komplexe
Notlagen erarbeitet worden.' Ihre
Aussagen sind klar: Für die humanitären
Organisationen ist der möglichst ungehinderte
Zugang zu den Bedürftigen entscheidend.
Humanitäre Hilfe muss daher zwingend
neutral, unparteilich, bedingungslos und
unabhängig sein. Nur eine Hilfe, die diese

Prinzipien respektiert und nicht andere, vor
allem politische Ziele verfolgt, kann als

humanitäre Hilfe bezeichnet werden. Gemäss

den genannten Richtlinien müssen die
Roüen zwischen den Humanitären und
den Militärs im Rahmen humanitärer
Operationen nach folgenden Grundsätzen
verteilt werden:
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